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ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN
DER ROHSTOFF KONTOR WARBURG GMBH
ZUR VERWENDUNG GEGENUBER UNTERNEHMERN
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§ 1Geltung

Die vorliegenden Allgemeinen Lieferbedingungen gelten fir alle Geschéaftsbeziehungen zwischen
Rohstoff Kontor Warburg GmbH (nachfolgend als ,Verkaufer‘ bezeichnet) mit ihren Vertragspartnern

(nachfolgend als ,Kaufer* bezeichnet). Die Allgemeinen Lieferbedingungen gelten nur, wenn der
Kéaufer Unternehmer (8 14 BGB), eine juristische Person des offentlichen Rechts oder ein 6ffentlich-
rechtliches Sondervermdégen ist.

Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkdufers erfolgen ausschlieBlich aufgrund dieser
Allgemeinen Lieferbedingungen ohne Riicksicht darauf, ob der Verkaufer die Ware selbst herstellt oder
bei Zulieferern einkauft (88 433, 651 BGB). Diese sind Bestandteil aller Vertrage, die der Verkaufer mit
den Kaufern tber die von ihm angebotenen Lieferungen oder Leistungen schlief3t. Sie gelten auch fir
alle zukunftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Kéaufer, selbst wenn sie nicht nochmals
gesondert vereinbart werden.

Geschaftsbedingungen des Kaufers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn der Verkaufer
ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der Verk&ufer auf ein Schreiben
Bezug nimmt, das Geschéftsbedingungen des Kaufers oder eines Dritten enthalt oder auf solche
verweist, liegt darin kein Einverstandnis mit der Geltung jener Geschéaftsbedingungen. Abweichende,
entgegenstehende oder ergdnzende Geschéftsbedingungen des Kaufers werden nur dann und insoweit
Vertragsbestandteil, als der Verkaufer ihrer Geltung ausdriicklich schriftlich zugestimmt hat. Dieses
Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn der Verkaufer in Kenntnis
der Geschéftsbedingungen des Kaufers die Lieferung an ihn vorbehaltlos ausfihrt.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

Die Angebote des Verkaufers sind Aufforderungen zu Bestellungen (,invitatio ad offerendum®). Diese
sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdriicklich als verbindlich gekennzeichnet sind
oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Die Bestellung der Ware durch den Kéufer gilt als
verbindliches Vertragsangebot. Ein Vertrag kommt zustande, wenn der Verkaufer die Bestellung des
Kaufers schriftlich bestatigt. Fir den Inhalt des Liefervertrages ist die Auftragsbestatigung des
Verkaufers maf3gebend. Bei sofortiger Lieferung erfolgt die Annahme des Vertragsangebots durch die
Warenlieferung.

Allein maRgeblich fir die Rechtsbeziehungen zwischen Verkdufer und Kéaufer ist der schriftlich
geschlossene Kaufvertrag, einschlie3lich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Dieser gibt alle
Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollstdndig wieder. Mindliche
Zusagen des Verkaufers vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich und mindliche
Abreden der Vertragsparteien werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, sofern sich nicht jeweils
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ausdrucklich aus ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten.

Erganzungen und Abanderungen der getroffenen Vereinbarungen einschlieRlich dieser Allgemeinen
Lieferbedingungen bedurfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftftorm. Zur Wahrung der Schriftftorm genligt
die telekommunikative Ubermittlung, insbesondere per Telefax oder per E-Mail, sofern die Kopie der
unterschriebenen Erklarung Ubermittelt wird.

Angaben des Verkaufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, MalRe,
Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie Darstellungen desselben (z.B.
Zeichnungen, Abbildungen- Maf3- und Leistungsangaben) sind nur anndhernd maR3geblich, soweit nicht
die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Ubereinstimmung voraussetzt
oder vom Verkaufer ausdricklich als Eigenschaft zugesichert oder garantiert wurden. Sie sind keine
garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung
oder Leistung, die auf den durchschnittichen Erfahrungswerten des Verkéufers beruhen.
Handelsiibliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder
technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile
sind zuléssig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeintrachtigen.

Der Verkaufer behalt sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von ihm abgegebenen Angeboten
und Kostenvoranschlagen sowie dem Kéufer zur Verfigung gestellten Zeichnungen, Abbildungen,
Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln
vor. Der Kaufer darf diese Gegenstande ohne ausdriickliche Zustimmung des Verkaufers weder als
solche noch inhaltlich Dritten zuganglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen
oder vervielfaltigen. Er hat auf Verlangen des Verkaufers diese Gegenstdnde vollstdndig an diesen
zuriickzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemafen
Geschaftsgang nicht mehr benétigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines
Vertrages fuhren.

§3

Preise und Zahlung

Die Preise gelten fir den in den Auftragsbestatigungen aufgefiihrten Leistungs- und Lieferungsumfang.
Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk
zuzuglich Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebuhren
und anderer offentlicher Abgaben.

Soweit den vereinbarten Preisen die Listenpreise des Verkdufers zugrunde liegen und die Lieferung erst
mehr als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten im Falle einer Preiserhéhung die bei
Lieferung gultigen Listenpreise des Verkaufers (jeweils abzlglich eines vereinbarten prozentualen oder
festen Rabatts).

Rechnungsbetrage sind innerhalb von zwanzig Tagen, ohne jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht
etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Ma3gebend fur das Datum der Zahlung ist der Eingang beim
Verkaufer. Schecks gelten erst nach Einlésung als Zahlung. Etwaig vereinbarte Skonti kann der Kaufer
nur geltend machen, soweit er sich nicht mit weiteren Zahlungen dem Verkaufer gegentiber im Verzug
befindet.
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Sofern sich der Verk&ufer mit der Stundung einer falligen Zahlung einverstanden erklart, werden auf den
gestundeten Betrag Verzugszinsen in gesetzlicher Hohe berechnet.

Die Aufrechnung mit Gegenanspriichen des Kéaufers oder die Zuriickbehaltung von Zahlungen wegen
solcher Anspriche ist nur zuléssig, soweit die Gegenanspriiche unbestritten oder rechtskréftig
festgestellt sind.

Der Verkaufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung
oder Sicherheitsleistung auszufiihren oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages
Umstande bekannt werden, welche die Kreditwirdigkeit des Kaufers wesentlich zu mindern geeignet
sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forderungen des Verkaufers (einschliellich aus
anderen Einzelauftragen, fir die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefahrdet wird.

§ 4 Lieferung und Lieferzeit

Lieferungen erfolgen ab Werk. Fir die Lieferung gelten die INCOTERMS in der jeweils bestehenden
Fassung erganzend, soweit nicht in dem jeweiligen Vertrag oder in diesen Allgemeinen
Lieferbedingungen etwas anderes bestimmt ist.

Vom Verkaufer in Aussicht gestellte Fristen und Termine fiir Lieferungen und Leistungen gelten stets
nur annahernd, es sei denn, dass ausdrucklich und schriftlich eine feste Frist oder ein fester Termin
zugesagt oder vereinbart ist. Im Allgemeinen wird die Ware innerhalb von vier Wochen geliefert. Sofern
Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der
Ubergabe an den Spediteur, Frachtfiihrer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.

Lieferfristen beginnen mit dem Zugang der Auftragsbestatigung des Verkéaufers, jedoch nicht, bevor alle
Einzelheiten der Ausfiihrung des Auftrags geklart sind und alle sonstigen vom Kaufer zu erfillenden
Voraussetzungen vorliegen; entsprechendes gilt fir Liefertermine. Hat der Kaufer nach
Auftragserteilung Anderungen verlangt, so beginnt mit der Anderungsbestatigung des Verkaufers eine
neue Lieferfrist zu laufen.

Lieferungen vor Ablauf der Lieferfrist sind jederzeit ohne Zustimmung des Kaufers zulassig.

Der Verkaufer kann — unbeschadet seiner Rechte wegen Verzug des Kéaufers — vom Kaufer eine
Verlangerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und
Leistungsterminen um den Zeitraum verlangen, in dem der Kéufer seinen vertraglichen Verpflichtungen
dem Verkaufer gegentber nicht nachkommt.

Der Verkaufer haftet nicht fur Unmaoglichkeit der Lieferung oder fir Lieferverzégerungen, soweit diese
durch hohere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare
Ereignisse (z.B. Betriebsstérungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung,
Transportverzdgerungen, Streiks, rechtmafige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskraften, Energie oder
Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behérdlichen Genehmigungen,
behordliche Maflnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch
Lieferanten) verursacht worden sind, die der Verkaufer nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse
dem Verkaufer die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmdglich machen und die
Behinderung nicht nur von voriibergehender Dauer ist, ist der Verk&dufer zum Rucktritt vom Vertrag
berechtigt, wobei die vom Kaufer bereits erbrachte Gegenleistung vom Verkaufer erstattet wird.
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Bei nicht vom Verkaufer zu vertretenden Hindernissen voriibergehender Dauer (siehe 4.4) verlangern
sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den
Zeitraum der Behinderung zuzlglich einer angemessenen Anlauffrist; hiertiber wird der Verkaufer den
Kéaufer unverzuglich informieren. Soweit dem Kaufer infolge der Verzdgerung die Abnahme der
Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzigliche schriftliche Erklarung
gegeniiber dem Verkaufer vom Vertrag zurticktreten.

Der Verkéaufer ist berechtigt, Mehr- oder Minderlieferungen der Stiick- oder Gewichtsmenge von bis zu
10 % gegeniiber dem Bestellvolumen vorzunehmen. Im Ubrigen bleiben fir die Brauchbarkeit
unerhebliche Anderungen vorbehalten und begriinden keine Abweichung von der Bestellung.

Der Verkaufer ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn

a) die Teillieferung fur den Kéufer im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar
ist,

b) die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und

C) dem Kaufer hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusétzliche Kosten entstehen (es sei

denn, der Verkaufer erklart sich zur Ubernahme dieser Kosten bereit).

Verzdgert sich die Abnahme oder der Versand der Ware aus einem vom Kaufer zu vertretenden Grund,
ist der Verkaufer berechtigt, nach Setzung und Ablauf einer zweiwdchigen Nachfrist vom Vertrag
zurlickzutreten. Die Fristsetzung muss schriftlich erfolgen. Im Falle des Verzugs des Kéaufers beziiglich
der Warenabnahme ist der Verkdufer aul3erdem (und unabhéngig von der Ausubung des
Rucktrittsrechts) zur Geltendmachung eines Schadenersatzes in Héhe von 10 % des Nettolieferpreises
der vom Verzug betroffenen Ware berechtigt. Der Nachweis eines hoheren Schadens und die
Geltendmachung weiterer Rechte bleiben dem Verkdufer vorbehalten. Dem Ké&ufer ist der Nachweis
gestattet, dass dem Verkaufer kein oder ein geringerer Schaden als die vorstehende Pauschale
entstanden ist.

Gerat der Verkaufer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihm eine Lieferung oder
Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmdglich, so ist die Haftung des Verkdufers auf
Schadensersatz nach MaRRgabe des § 8 dieser Allgemeinen Lieferbedingungen beschrankt.

§ 5 Erfiilllungsort, Versand, Verpackung, Gefahriibergang, Abnahme

Erfullungsort fur alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhdltnis ist Warburg / Scherfede, soweit nichts
anderes bestimmt ist. Schuldet der Verkaufer auch die Installation, ist Erfullungsort der Ort, an dem die
Installation zu erfolgen hat.

Wurde eine Versendung der Ware vereinbart, entscheidet der Verkaufer nach pflichtgeméaiiem
Ermessen Uber die Versandart und die Verpackung.

Die Gefahr des zufalligen Untergangs und der zufalligen Verschlechterung geht spatestens mit der
Ubergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Verladevorgangs mafRgeblich ist) an den
Kaufer, Spediteur, Frachtfiihrer oder sonst zur Ausfiihrung der Versendung bestimmten Dritten auf den
Kaufer Ober. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkaufer noch andere
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Leistungen (z.B. Versand oder Installation) Ubernommen hat. Verzdgert sich der Versand oder die
Ubergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Kéaufer liegt, geht die Gefahr von dem Tag an
auf den Kaufer tber, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und der Verkaufer dies dem Kaufer
angezeigt hat.

Lagerkosten nach Gefahriibergang tragt der Kaufer. Bei Lagerung durch den Verkaufer betragen die
Lagerkosten 0,25% des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstande pro abgelaufene
Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben
vorbehalten.

Die Sendung wird vom Verkaufer nur auf ausdriicklichen Wunsch des Kaufers und auf seine Kosten
gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschaden oder sonstige versicherbare Risiken
versichert.

Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt die Kaufsache als abgenommen, wenn

a) die Lieferung und, sofern der Verkaufer auch die Installation schuldet, die Installation
abgeschlossen ist,

b) der Verkaufer dies dem Kaufer unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach diesem § 5.6
mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert hat,

c) seit der Lieferung oder Installation zwolf Werktage vergangen sind oder der Kaufer mit der
Nutzung der Kaufsache begonnen hat (z.B. die gelieferte Anlage in Betrieb genommen hat) und
in diesem Fall seit Lieferung oder Installation sechs Werktage vergangen sind und

d) der Kaufer die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen Grund als wegen eines
dem Verkaufer angezeigten Mangels, der die Nutzung der Kaufsache unmdglich macht oder
wesentlich beeintrachtigt, unterlassen hat.

Das Eigentum an Verpackungs- und Transporthilfsmaterialien (z.B. Paletten, Sicherungsmittel,
Grol3gebinde) geht mit Lieferung der Ware auf den Kaufer tber, es sei denn, auf den vorgenannten
Materialien ist vermerkt, dass ein Dritter Anspruch auf Rickgabe dieser Materialien oder Teilen hiervon
erhebt, oder der Verkaufer hat sich in seinem Angebot oder seiner Auftragsbestatigung das Eigentum
an diesen Materialien oder Teilen hiervon oder deren Riickgabe vorbehalten.

§ 6 Gewadbhrleistung, Sachmangel

Die Gewabhrleistungsfrist betragt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab
der Abnahme des Liefergegenstandes.

Die gelieferten Gegensténde sind unverziglich nach Ablieferung an den Kaufer oder an den von ihm
bestimmten Dritten sorgfaltig zu untersuchen. Bei Ablieferung erkennbare Méngel (einschlie3lich Stiick-
und Gewichtsabweichungen) missen zudem dem Transportunternehmen gegeniiber gertigt und die
Aufnahme der Mangel von diesem veranlasst werden. Mangelriigen miissen eine moglichst detaillierte
Beschreibung des Mangels enthalten. Eine nicht fristgerechte Riuge schlie3t jeglichen Anspruch des
Kaufers auf Gewahrleistung aus.

Die gelieferten Gegenstéande gelten hinsichtlich offensichtlicher Mangel oder anderer Méangel, die bei
einer unverziglichen, sorgféltigen Untersuchung erkennbar gewesen wéren, als vom Kaufer genehmigt,
wenn dem Verkaufer nicht binnen sieben Werktagen nach Ablieferung eine schriftiche Mangelriige
zugeht. Hinsichtlich anderer Mangel gelten die Liefergegenstande als vom Kaufer genehmigt, wenn die
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Méangelrige dem Verkaufer nicht binnen sieben Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der
Mangel zeigte. Auf Verlangen des Verkaufers ist ein beanstandeter Liefergegenstand frachtfrei an den
Verkaufer zuriickzusenden. Bei berechtigter Mangelriige vergutet der Verkaufer die Kosten des
gunstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhéhen, weil der Liefergegenstand
sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgeméafRen Gebrauchs befindet.

Bei Sachmangeln der gelieferten Gegenstande ist der Verkdufer nach seiner innerhalb angemessener
Frist zu treffenden Wahl zunéchst zur zweimaligen Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und
berechtigt. Im Falle des Fehlschlagen (z.B. Unmdglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder
unangemessene Verzogerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung), kann der Kaufer vom Vertrag
zurlcktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern.

In dringenden Fallen, z.B. bei Gefahrdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhaltnismaRiger
Schaden, hat der Kaufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und vom Verkaufer Ersatz der
hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme ist der
Verkéaufer unverziglich, nach Mdglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht
nicht, wenn der Verkaufer berechtigt ware, eine entsprechende Nacherfilllung nach den gesetzlichen
Vorschriften zu verweigern.

Beruht ein Mangel auf dem Verschulden des Verkaufers, kann der Kaufer nach Mal3gabe des § 8
Schadensersatz verlangen.

Bei Mangeln von Bauteilen anderer Hersteller, die der Verkdufer aus lizenzrechtlichen oder
tatsachlichen Grinden nicht beseitigen kann, wird der Verkaufer nach seiner Wahl seine
Gewahrleistungsanspriiche gegen die Hersteller und Vorlieferanten fir Rechnung des Kaufers geltend
machen oder an den Kaufer abtreten. Gewdahrleistungsanspriiche gegen den Verkaufer bestehen bei
derartigen Mangeln unter den sonstigen Voraussetzungen und nach MaRgabe dieser Allgemeinen
Lieferbedingungen nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Anspriiche
gegen den Hersteller und Vorlieferanten erfolglos war oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz,
aussichtslos ist. Wahrend der Dauer des Rechtsstreits ist die Verjdhrung der betreffenden
Gewabhrleistungsanspriiche des Kaufers gegen den Verkaufer gehemmt.

Die Gewabhrleistung entfallt, wenn der Kéufer ohne Zustimmung des Verk&ufers den Liefergegenstand
andert oder durch Dritte andern lasst und die Mangelbeseitigung hierdurch unmdéglich oder unzumutbar
erschwert wird. In jedem Fall hat der Kaufer die durch die Anderung entstehenden Mehrkosten der
Méangelbeseitigung zu tragen.

Eine im Einzelfall mit dem Kaufer vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstédnde erfolgt unter
Ausschluss jeglicher Gewahrleistung fiir Sachmangel.

Die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher
(Lieferantenregress gemafll 88 478, 479 BGB) bleiben unberiihrt. Etwaige Regressanspriiche
gegeniiber dem Verkaufer gelten aber nur insoweit, als der Verkaufer mit seinem Abnehmer keine Uber
die gesetzlichen Mangelanspriiche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.

§ 7 Schutzrechte
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Der Verkaufer steht nach MaRRgabe dieses 8 7 nur daflr ein, dass der Liefergegenstand innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland frei von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ist bzw.
eine entsprechende Lizenz vorliegt. Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertragspartner
unverzuglich schriftlich benachrichtigen, falls ihm gegenuber Anspriiche wegen der Verletzung solcher
Rechte geltend gemacht werden.

In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines Dritten
geman § 7.1 verletzt, wird der Verk&ufer nach seiner Wahl und auf seine Kosten den Liefergegenstand
derart abandern oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, der
Liefergegenstand aber weiterhin die vertraglich vereinbarten Funktionen erfiillt, oder dem Kaufer durch
Abschluss eines Lizenzvertrages das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt ihm dies innerhalb eines
angemessenen Zeitraums nicht, ist der Kaufer berechtigt, von dem Vertrag zuriickzutreten oder den
Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwaige Schadensersatzanspriiche des Kaufers unterliegen den
Beschrankungen des § 8 dieser Allgemeinen Lieferbedingungen.

Bei Rechtsverletzungen durch vom Verkaufer gelieferte Produkte anderer Hersteller wird der Verkaufer
nach seiner Wahl seine Anspriiche gegen die Hersteller und Vorlieferanten fur Rechnung des Kaufers
geltend machen oder an den Kaufer abtreten. Anspriiche gegen den Verkaufer bestehen in diesen
Fallen nach MalRRgabe dieses § 7 nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten
Anspriiche gegen die Hersteller und Vorlieferanten erfolglos war oder, beispielsweise aufgrund einer
Insolvenz, aussichtslos ist.

Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Verkaufers bestehen nur, soweit der Kaufer den
Verkéaufer Uber die von Dritten geltend gemachten Anspriiche unverziglich schriftlich verstéandigt und
eine Rechtsverletzung nicht anerkannt hat und dem Verkaufer alle Abwehrmaf3nahmen und
Vergleichsverhandlungen mit dem Dritten vorbehalten bleiben.

Anspriche des Kaufers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle
Vorgaben des Kaufers, durch eine vom Verkdaufer nicht voraussehbare Verwendung des
Liefergegenstandes oder dadurch verursacht wird, dass der Liefergegenstand vom Kaufer verandert
oder zusammen mit nicht vom Verkaufer gelieferten Produkten eingesetzt wird.

§ 8 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens

Die Haftung des Verkaufers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus
Unmdglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von
Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung, ist, soweit es dabei jeweils auf ein
Verschulden ankommt, nach Maf3gabe dieses § 8 eingeschrankt.

Bei einfacher Fahrlassigkeit haftet der Verkaufer nur, soweit es sich um eine Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten (Verpflichtung, deren Erfilllung die ordnungsgeméaRe Durchfiihrung des
Vertrages Uberhaupt erst ermdglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmafig vertraut
und vertrauen darf) handelt. Diese Haftung ist allerdings auf Schaden begrenzt, die der Verkaufer bei
Vertragsschluss als mdgliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die er bei
Anwendung verkehrsublicher Sorgfalt hétte voraussehen missen. Mittelbare Schéaden und
Folgeschaden, die Folge von Mangeln des Liefergegenstands sind, sind auf3erdem nur ersatzfahig,
soweit solche Schaden bei bestimmungsgemafer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise
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Zu erwarten sind.

Im Falle einer Haftung fir einfache Fahrlassigkeit ist die Ersatzpflicht des Verkaufers fir Sachschaden
und daraus resultierende weitere Vermdgensschaden ist die Haftung auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Entsprechend der derzeitigen Deckungssumme seiner
Produkthaftpflichtversicherung oder Haftpflichtversicherung, auch wenn es sich um eine Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten handelt.

Die Verjahrungsfrist betragt ein Jahr ab dem gesetzlich festgelegten Verjahrungsbeginn.

Die vorstehenden Haftungsausschlisse und -beschrankungen gelten in gleichem Umfang zugunsten
der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfullungsgehilfen des Verkaufers.

Soweit der Verkaufer technische Auskinfte gibt oder beratend tatig wird und diese Auskiinfte oder
Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehdren,
geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

Die Einschrankungen dieses § 8 gelten nicht fir die Haftung des Verkaufers wegen Vorsatz oder grober
Fahrlassigkeit, fur garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen der Verletzung des Lebens, des
Kdrpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 9 Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollstandigen Bezahlung aller Forderungen des Verkaufers aus dem Kaufvertrag und einer
laufenden Geschéftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behdlt sich der Verkdufer das Eigentum an
den verkauften Waren vor.

Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dirfen vor vollstandiger Bezahlung der gesicherten
Forderungen weder an Dritte verpféandet, noch zur Sicherheit Ubereignet werden. Der Kaufer hat den
Verkaufer unverzuglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die dem
Eigentumsvorbehalt unterliegenden Waren erfolgen.

Bei vertragswidrigem Verhalten des Kéaufers, insbesondere bei Nichtzahlung des falligen Kaufpreises,
ist der Verkaufer berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurtickzutreten und die
Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rucktritts herauszuverlangen. In der Riucknahme
liegt kein Rucktritt. Zahlt der Kaufer den falligen Kaufpreis nicht, darf der Verkaufer diese Rechte nur
geltend machen, wenn er dem Kaufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat
oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.

Der Kaufer ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemafen
Geschaftsgang, nur widerruflich, solange kein Sicherungsfall vorliegt weiter zu verduf3ern und/oder zu
verarbeiten. Der Kaufer hat die Vorbehaltsware ausreichend zu versichern, insbesondere gegen Feuer
und Diebstahl. Im Falle der VerauRerung und/oder Weiterverarbeitung gelten erganzend aul3erdem die
nachfolgenden Bestimmungen:

a) Wird die Vorbehaltsware vom Kéaufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im
Namen und fir Rechnung des Verkaufers als Hersteller erfolgt und der Verkdufer unmittelbar
das Eigentum oder — wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentimer erfolgt oder der
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Wert der verarbeiteten Sache hoéher ist als der Wert der Vorbehaltsware — das Miteigentum
(Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhaltnis des Werts der
Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Fiir den Fall, dass kein solcher
Eigentumserwerb beim Verk&ufer eintreten sollte, Ubertrdgt der Ké&ufer bereits jetzt sein
kiinftiges Eigentum oder — im 0.g. Verhaltnis — Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur
Sicherheit an den Verkaufer. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer
einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als
Hauptsache anzusehen, so Ubertragt der Verkaufer, soweit die Hauptsache ihm gehort, dem
Kaufer anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten
Verhaltnis.

b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen
Dritte tritt der K&ufer schon jetzt insgesamt bzw. in Hohe des etwaigen Miteigentumsanteils
gemal § a) zur Sicherheit an den Verkaufer ab. Der Verkdufer nimmt die Abtretung an. Die in
§ 9.2 genannten Pflichten des Kaufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.

C) Der Kaufer bleibt neben dem Verk&ufer zur Einziehung der Forderung erméchtigt. Der
Verkaufer verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kaufer seinen
Zahlungsverpflichtungen gegeniiber dem Verkaufer nachkommt, kein Antrag auf Erdffnung
eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsféhigkeit
vorliegt. Ist dies aber der Fall, kann der Verkaufer verlangen, dass der Kaufer ihm die
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen
Angaben macht, die dazugehérigen Unterlagen aushéandigt und den Schuldnern (Dritten) die
Abtretung mitteilt.

9.5 Ubersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen des Verkaufers um mehr als 10%,
wird der Verkaufer auf Verlangen des Kéaufers Sicherheiten nach Wahl des Verkéaufers freigeben.

§ 10 Verschwiegenheitspflicht

Der Kaufer ist verpflichtet, alle Informationen und Daten, die er direkt oder indirekt vom Verkaufer erhalten hat,
vertraulich zu behandeln und Dritten nicht bekannt zu geben bzw. zugénglich zu machen, es sei denn, die
Bekanntgabe ist zur Erflllung des zwischen Kaufer und Verkaufer bestehenden Vertrags erforderlich. Sollen
Informationen an Dritte aufgrund bestehender gesetzlicher Verpflichtungen weitergegeben werden, ist der
Kaufer verpflichtet, den Verkdufer zuvor von der Weitergabe zu unterrichten. Der Kéaufer ist in diesem Fall
aulerdem verpflichtet, mit dem Verkaufer zusammenzuwirken, damit der Umfang der weiterzugebenden
Informationen auf das gesetzlich erforderliche MalR beschrankt wird.

§ 11 Schlussbestimmungen

11.1  Anderungen dieser Allgemeinen Lieferbedingungen werden dem Kéaufer schriftlich bekanntgegeben. Sie
gelten als vom Kaufer genehmigt, wenn er nicht schriftlich innerhalb von sechs Wochen Widerspruch
gegen die Anderung erhebt. Auf diese Rechtsfolge wird der Verkaufer in der Anderungsmitteilung
nochmals hinweisen.

11.2  Ist der Kéaufer Kaufmann, eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder ein 6ffentlich-rechtliches
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Sondervermdgen oder hat er in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so
ist Gerichtsstand fiir alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschéaftsbeziehung zwischen dem Verkaufer
und dem Kaufer nach Wahl des Verkaufers Warburg / Scherfede oder der Sitz des Kaufers. Fir Klagen
gegen den Verkaufer ist jedoch Warburg / Scherfede ausschlie3licher Gerichtsstand. Zwingende
gesetzliche Bestimmungen uber ausschlie3liche Gerichtsstande bleiben von dieser Regelung unbertihrt.

Die Beziehungen zwischen dem Verkaufer und dem Kaufer unterliegen ausschlie3lich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Das Ubereinkommen der Vereinten Nationen (iber Vertrage tber den
internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht.

Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslicken enthalten, gelten zur
Ausfillung dieser Licken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die
Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser
Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hatten, wenn sie die Regelungslicke gekannt hatten.

Der Kéaufer nimmt davon Kenntnis, dass der Verkaufer Daten aus dem Vertragsverhéltnis nach § 28
Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung speichert und sich das Recht vorbehalt,
die Daten, soweit fur die Vertragserfullung erforderlich, Dritten (z. B. Versicherungen) zu tbermitteln.

*kk
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	Die gelieferten Gegenstände gelten hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Unter­suchung erkennbar gewesen wären, als vom Käufer genehmigt, wenn dem Verkäufer nicht binnen sieben Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gelten die Liefergegenstände als vom Käufer genehmigt, wenn die Mängelrüge dem Verkäufer nicht binnen sieben Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel zeigte. Auf Verlangen des Verkäufers ist ein beanstandeter Liefergegenstand frachtfrei an den Verkäufer zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet der Verkäufer die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.
	6.3 Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist der Verkäufer nach seiner innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur zweimaligen Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagen (z.B. Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessene Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung), kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern.
	6.4 In dringenden Fällen, z.B. bei Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßiger Schäden, hat der Käufer das Recht, den Mangel selbst zu beseitigen und vom Verkäufer Ersatz der hierzu objektiv erforderlichen Aufwendungen zu verlangen. Von einer derartigen Selbstvornahme ist der Verkäufer unverzüglich, nach Möglichkeit vorher, zu benachrichtigen. Das Selbstvornahmerecht besteht nicht, wenn der Verkäufer berechtigt wäre, eine entsprechende Nacherfüllung nach den gesetzlichen Vorschriften zu verweigern.
	6.5 Beruht ein Mangel auf dem Verschulden des Verkäufers, kann der Käufer nach Maßgabe des § 8 Schadensersatz verlangen.
	6.6 Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die der Verkäufer aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht beseitigen kann, wird der Verkäufer nach seiner Wahl seine Gewährleistungsansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten für Rechnung des Käufers geltend machen oder an den Käufer abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer bestehen bei derartigen Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser Allgemeinen Lieferbedingungen nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller und Vorlieferanten erfolglos war oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der Dauer des Rechtsstreits ist die Verjährung der betreffenden Gewährleistungsansprüche des Käufers gegen den Verkäufer gehemmt.
	6.7 Die Gewährleistung entfällt, wenn der Käufer ohne Zustimmung des Verkäufers den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Käufer die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.
	6.8 Eine im Einzelfall mit dem Käufer vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.
	6.9 Die gesetzlichen Sondervorschriften bei Endlieferung der Ware an einen Verbraucher (Lieferantenregress gemäß §§ 478, 479 BGB) bleiben unberührt. Etwaige Regressansprüche gegenüber dem Verkäufer gelten aber nur insoweit, als der Verkäufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.
	§ 7 Schutzrechte
	7.1 Der Verkäufer steht nach Maßgabe dieses § 7 nur dafür ein, dass der Liefergegenstand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland frei von gewerblichen Schutzrechten oder Urheberrechten Dritter ist bzw. eine entsprechende Lizenz vorliegt. Jeder Vertragspartner wird den anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich benachrichtigen, falls ihm gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung solcher Rechte geltend gemacht werden.
	7.2 In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht eines Dritten gemäß § 7.1 verletzt, wird der Verkäufer nach seiner Wahl und auf seine Kosten den Liefergegenstand derart abändern oder austauschen, dass keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, der Liefergegenstand aber weiterhin die vertraglich vereinbarten Funktionen erfüllt, oder dem Käufer durch Abschluss eines Lizenzvertrages das Nutzungsrecht verschaffen. Gelingt ihm dies innerhalb eines angemessenen Zeitraums nicht, ist der Käufer berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen zu mindern. Etwaige Schadensersatzansprüche des Käufers unterliegen den Beschränkungen des § 8 dieser Allgemeinen Lieferbedingungen.
	7.3 Bei Rechtsverletzungen durch vom Verkäufer gelieferte Produkte anderer Hersteller wird der Verkäufer nach seiner Wahl seine Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten für Rechnung des Käufers geltend machen oder an den Käufer abtreten. Ansprüche gegen den Verkäufer bestehen in diesen Fällen nach Maßgabe dieses § 7 nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen die Hersteller und Vorlieferanten erfolglos war oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist.
	7.4 Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Verkäufers bestehen nur, soweit der Käufer den Verkäufer über die von Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt und eine Rechtsverletzung nicht anerkannt hat und dem Verkäufer alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen mit dem Dritten vorbehalten bleiben.
	Ansprüche des Käufers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Käufers, durch eine vom Verkäufer nicht voraussehbare Verwendung des Liefergegenstandes oder dadurch verursacht wird, dass der Liefergegenstand vom Käufer verändert oder zusammen mit nicht vom Verkäufer gelieferten Produkten eingesetzt wird.
	§ 8 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens
	8.1 Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung, ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 8 eingeschränkt.
	8.2 Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer nur, soweit es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf) handelt. Diese Haftung ist allerdings auf Schäden begrenzt, die der Verkäufer bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die er bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind.
	8.3 Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht des Verkäufers für Sachschäden und daraus resultierende weitere Vermögensschäden ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Entsprechend der derzeitigen Deckungssumme seiner Produkthaftpflichtversicherung oder Haftpflichtversicherung, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.
	8.4 Die Verjährungsfrist beträgt ein Jahr ab dem gesetzlich festgelegten Verjährungsbeginn.
	8.5 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.
	8.6 Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.
	8.7 Die Einschränkungen dieses § 8 gelten nicht für die Haftung des Verkäufers wegen Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.
	§ 9 Eigentumsvorbehalt
	9.1 Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen des Verkäufers aus dem Kaufvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behält sich der Verkäufer das Eigentum an den verkauften Waren vor.
	9.2 Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat den Verkäufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn und soweit Zugriffe Dritter auf die dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden Waren erfolgen.
	9.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, ist der Verkäufer berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts und des Rücktritts herauszuverlangen. In der Rücknahme liegt kein Rücktritt. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, darf der Verkäufer diese Rechte nur geltend machen, wenn er dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.
	9.4 Der Käufer ist befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang, nur widerruflich, solange kein Sicherungsfall vorliegt weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. Der Käufer hat die Vorbehaltsware ausreichend zu versichern, insbesondere gegen Feuer und Diebstahl. Im Falle der Veräußerung und/oder Weiterverarbeitung gelten ergänzend außerdem die nachfolgenden Bestimmungen:
	a) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Verkäufers als Hersteller erfolgt und der Verkäufer unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Verkäufer eintreten sollte, überträgt der Käufer bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im o.g. Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an den Verkäufer. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Verkäufer, soweit die Hauptsache ihm gehört, dem Käufer anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis.
	b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen Miteigentumsanteils gemäß § a) zur Sicherheit an den Verkäufer ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an. Die in § 9.2 genannten Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.
	c) Der Käufer bleibt neben dem Verkäufer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Der Verkäufer verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Verkäufer nachkommt, kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist und kein sonstiger Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt. Ist dies aber der Fall, kann der Verkäufer verlangen, dass der Käufer ihm die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
	9.5 Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen des Verkäufers um mehr als 10%, wird der Verkäufer auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach Wahl des Verkäufers freigeben.
	§ 10 Verschwiegenheitspflicht
	Der Käufer ist verpflichtet, alle Informationen und Daten, die er direkt oder indirekt vom Verkäufer erhalten hat, vertraulich zu behandeln und Dritten nicht bekannt zu geben bzw. zugänglich zu machen, es sei denn, die Bekanntgabe ist zur Erfüllung des zwischen Käufer und Verkäufer bestehenden Vertrags erforderlich. Sollen Informationen an Dritte aufgrund bestehender gesetzlicher Verpflichtungen weitergegeben werden, ist der Käufer verpflichtet, den Verkäufer zuvor von der Weitergabe zu unterrichten. Der Käufer ist in diesem Fall außerdem verpflichtet, mit dem Verkäufer zusammenzuwirken, damit der Umfang der weiterzugebenden Informationen auf das gesetzlich erforderliche Maß beschränkt wird.
	§ 11 Schlussbestimmungen
	11.1 Änderungen dieser Allgemeinen Lieferbedingungen werden dem Käufer schriftlich bekanntgegeben. Sie gelten als vom Käufer genehmigt, wenn er nicht schriftlich innerhalb von sechs Wochen Widerspruch gegen die Änderung erhebt. Auf diese Rechtsfolge wird der Verkäufer in der Änderungsmitteilung nochmals hinweisen.
	11.2 Ist der Käufer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer nach Wahl des Verkäufers Warburg / Scherfede oder der Sitz des Käufers. Für Klagen gegen den Verkäufer ist jedoch Warburg / Scherfede ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.
	11.3 Die Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht.
	11.4 Soweit der Vertrag oder diese Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.
	11.5 Der Käufer nimmt davon Kenntnis, dass der Verkäufer Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung speichert und sich das Recht vorbehält, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z. B. Versicherungen) zu übermitteln.
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